04 Tiefbau- und Verkehrsamt Erfu rt

LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN
Der Oberbiirgermeister

Titel der Drucksache:

Widmung von StralBen im Wohngebiet "Beim Drucksache 2447/2 5

Bunten Mantel" Ausschuss fiir

Stadtentwicklung, Entscheidungsvorlagen
Bau, Umwelt,
Klimaschutzund  6ffentlich

Verkehr
Beratungsfolge Datum Behandlung Zustandigkeit
Dienstberatung OB 02.04.2026 nicht 6ffentlich Vorberatung
Ausschuss fur Stadtentwicklung, Bau, 30.04.2026 offentlich Entscheidung
Umwelt, Klimaschutz und Verkehr

Beschlussvorschlag

01

Die nachfolgend bezeichneten Stralen werden entsprechend Lageplan (Anlage 1) gemadR §6
Thiringer Stralengesetz (ThirStrG) dem 6ffentlichen Verkehr gewidmet.

01.1 Beim Bunten Mantel

01.2 Annemarie-Becker-StraRe
01.3 Manfred-Hochhaus-StraRRe
01.4 Johannes-Blochmann-StraRe
01.5 Teilabschnitt OttostralRe

02
Die Einstufung gemdR §3 ThirStrG erfolgt entsprechend der Verkehrsbedeutung als

Gemeindestralle.

03
Stralenbaulasttragerist die Stadt Erfurt.

02.04.2026, gez. A. Horn

Datum, Unterschrift
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Nachhaltigkeitscontrolling Nein |:| Ja,siehe Anlage | Demografisches Controlling Nein |:| Ja, siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen Nein |:| Ja — Nutzen/Einsparung Nein |:| Ja, siehe Sachverhalt

l Personal- und Sachkosten (in EUR) /
Personalkosteneinsparung (in VbE)

Deckung im Haushalt Nein |:| Ja Gesamtkosten EUR

!

2026 2027 2028 2029
Verwaltungshaushalt Einnahmen EUR EUR EUR EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben EUR EUR EUR EUR
Vermdégenshaushalt Einnahmen EUR EUR EUR EUR
Vermogenshaushalt Ausgaben EUR EUR EUR EUR

|:| Deckung siehe Entscheidungsvorschlag

Fristwahrung

Ja |:| Nein

Anlagenverzeichnis
Anlage 1 - Lageplan

Sachverhalt

Die im Bebauungsplan BRV 562 festgesetzten offentlichen StraRenverkehrsflachen dienen
insbesondere der ErschlieRung der dortigen Wohnbebauung. Entsprechend der Festlegung im
Durchfiihrungsvertrag 60 D — 944 /13 sind diese einer 6ffentlichen Widmung gemaR § 6 Thiringer
StraRengesetz zuzufiihren. Die Technische Abnahme und Verkehrsfreigabe des TVA-Objektes 66-
1274 erfolgte bereits am 04.09.2023. Mit Abnahme und Ubernahme der Verkehrsanlage am
10.01.2025 an den StraRenbaulasttrager und der erfolgten Ubertragung der der StraRe dienenden
Flurstlicke in das Eigentum der Stadt sind die Voraussetzung gemdR § 6 (3) ThurStrG fir eine
Widmung gegeben.

Die Widmung erfolgt gemadl § 6 Thiiringer Strallengesetz vom 07. Mai 1993 (GVBL. S.273), zuletzt
geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBL. S. 19, 20).

Die Widmung ist gemalR § 6 Abs. 1 Satz 2 Thuringer Stralengesetz mit Rechtsbehelfsbelehrung im
Amtsblatt der Stadt Erfurt 6ffentlich bekannt zu machen und wird zum Zeitpunkt der 6ffentlichen
Bekanntmachung wirksam.

DA1.15 Drucksache : 2447/25 Seite 2 von 2
LV 1.51

01.11
© Stadt Erfurt



	FLD_voname
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

